
 
 

 

 

Verbandssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Schwabach 

Vom 08. November 2006 

 

 

(Stand: 5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbands für Ret-

tungsdienst und Feuerwehralarmierung Mittelfranken Süd vom 24. November 2025) 

 

 

 

Die zum Leitstellenbereich Schwabach gehörende Stadt Schwabach sowie die Land-

kreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen gestalten gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des 

Gesetzes über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG) vom 25. Juli 

2002 (GVBl S. 318) den im Jahre 1975 gegründeten Rettungszeckverband Schwabach 

zum Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Schwabach um. 

 

Der Rettungszweckverband Schwabach erlässt deshalb auf Grund von Art. 18 Abs. 1 

des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit i.d.F.d. Bek. vom 20 Juni 1994 

(GVBl S. 555, ber. 1995, S. 98), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 24. De-

zember 2002 (GVBl S. 962) und auf Grund von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 ILSG mit Zustim-

mung seiner Verbandsmitglieder und der Genehmigung der Regierung von Mittelfranken 

vom 18.10.2006 Gz. 10-228-6/06 folgende  

 

 

 

Verbandssatzung 

 

 

I. Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 Name und Sitz 

 

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Mittelfranken Süd“. 
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(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Schwabach. 

 

 

§ 2 Verbandsmitglieder 

 

Verbandsmitglieder sind die Landkreise Roth und Weißenburg-Gunzenhausen und die 

kreisfreie Stadt Schwabach. 

 

 

§ 3 Räumlicher Wirkungsbereich 

 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mit-

glieder. 

 

 

§ 4 Aufgaben  

 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,  

1. den Rettungsdienst entsprechend den Bestimmungen des BayRDG und den zu 

seiner Ausführung erlassenen Vorschriften wahrzunehmen, 

2. eine Integrierte Leitstelle zu errichten, 

3. ab dem Zeitpunkt der Funktionstüchtigkeit der Integrierten Leitstelle die Alar-

mierung der Feuerwehr zu übernehmen und die Integrierte Leitstelle mit den in 

Art. 1 Satz 2, Art. 2 ILSG genannten Aufgaben zu betreiben sowie die für Not-

rufabfrage, Alarmierung und Kommunikation notwendige fernmeldetechnische 

Infrastruktur im Verbandsgebiet bereitzustellen und zu unterhalten. 

 

(2) Der Zeitpunkt nach Absatz 1 Nr. 3 ist durch den Zweckverband im Einvernehmen 

mit dem Betreiber der Integrierten Leitstelle genau festzulegen. 

 

(3) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient aus-

schließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 
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(4) Der Zweckverband kann eines seiner Verbandsmitglieder oder einen Dritten mit 

der Durchführung der ihm nach Absatz 1 Nrn. 2 und 3 obliegenden Aufgaben be-

auftragen. Für seine weiteren rettungsdienstlichen Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 

gilt Art. 19 BayRDG. 

 

 

II. Verfassung und Verwaltung 

 

§ 5 Verbandsorgane 

 

(1) Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende 

 

 

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übri-

gen Verbandsräten. 

 

(2) Die Anzahl der Vertreter eines Verbandsmitglieds in der Verbandsversammlung 

richtet sich nach seiner Einwohnerzahl. Jedes Verbandsmitglied entsendet pro an-

gefangene 25.000 Einwohner je einen Verbandsrat, mindestens jedoch einen Ver-

bandsrat. Maßgebend sind die vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Da-

tenverarbeitung am 31. Dezember des den allgemeinen Kommunalwahlen voraus-

gehenden Jahres festgestellten Einwohnerzahlen. Die Zusammensetzung der Ver-

bandsversammlung kann nur zum 1. Mai des Jahres geändert werden, in dem all-

gemeine Kommunalwahlen stattfinden. 

 

(3) Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. 

 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Ver-

bandsräte können nicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter 



 
- 4 - 

 
 

  

 

 

sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden – ist ein solcher 

noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde – schriftlich zu benennen. Beamte und 

Angestellte des Zweckverbandes können nicht Mitglieder der Verbandsversamm-

lung sein. 

 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, 

endet das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; ent-

sprechendes gilt für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre Stellver-

treter werden durch Beschluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder be-

stellt, und zwar für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder 

dieser Organe bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestellung nach 

Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus wichtigem Grund widerru-

fen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan 

eines Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der Vertre-

tungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr 

Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. 

 

 

§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden in Textform unter Beifügung der 

Tagesordnung zu den Sitzungen eingeladen. Die Einladung muss Tagungszeit und 

-ort und die Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spätestens 

eine Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvor-

sitzende die Frist bis auf 24 Stunden abkürzen. Die Verbandsversammlung ist jähr-

lich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, 

wenn es die Aufsichtsbehörde oder ein Drittel der Verbandsräte unter Angabe der 

Beratungsgegenstände beantragt; in diesem Fall ist die Verbandsversammlung 

spätestens binnen vier Wochen einzuberufen. 

 

(2) Die Unterlagen werden grundsätzlich digital zur Verfügung gestellt. Die Verbands-

räte erhalten eine E-Mail auf die von ihnen benannte E-Mail-Adresse mit dem Hin-

weis, dass die Sitzungsunterlagen bereitstehen. Sie verpflichten sich gleichzeitig, 
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diese E-Mail-Adresse regelmäßig auf eingehende E-Mails zu überprüfen. Soweit 

im Einzelfall eine digitale Übermittlung nicht möglich ist, kann auf Antrag eine 

schriftliche Übersendung erfolgen. 

 

(3) Der Betreiber der Integrierten Leitstelle, die Landesverbände der Hilfsorganisatio-

nen, die Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, die Landesvereinigung der Priva-

ten Rettungsdienste in Bayern e.V., die Stadt- und Kreisbrandräte im Verbandsge-

biet, die Behörden der Gesundheitsverwaltung, die ärztlichen Kreisverbände und 

die Aufsichtsbehörde sind zu den öffentlichen Sitzungen einzuladen; die Aufsichts-

behörde ist auch zu den nichtöffentlichen Sitzungen einzuladen. Die Sätze 2 und 3 

des Absatzes 1 gelten entsprechend.  

 

(4) Personen sowie die Vertreter der Behörden und Organisationen, die nach Absatz 3 

einzuladen sind, haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf 

Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch ande-

re Personen hören. 

 

 

§ 8 Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ord-

nungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und 

stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsge-

genstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn mindestens drei Viertel 

alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung einverstanden sind. 

 

(2) Es ist eine den Erfordernissen des Art. 54 Absätze 1 und 2 der Gemeindeordnung 

entsprechende Niederschrift zu fertigen, die den Verbandsmitgliedern, den Ver-

bandsräten sowie den nach § 8 Abs. 3 zu ladenden Organisationen und Personen 

zu übermitteln ist. 

 

(3) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 2 entsprechend; die Vorschriften über die per-

sönliche Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Ge-
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wählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wir 

die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den bei-

den Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in 

der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Be-

werber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, welche 

Bewerber in die Stichwahl kommen. Haben ein Bewerber die höchste, zwei oder 

mehr Bewerber die gleiche nächst höhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet 

das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten 

Stimmenzahl kommt. 

 

 

§ 9 Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

 

Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für die Entscheidung über  

1. die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Art. 19 Abs.1 und 

Abs. 2 BayRDG, 

2. den Betreiber und den Standort der Integrierten Leitstelle (Art. 4 ILSG). 

Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr gesetzlich zugewie-

senen Gegenstände. 

 

 

§ 10 Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen Verbandsräte 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Verbandsräte sind 

ehrenamtlich tätig. 

 

(2) Art und Umfang ihrer Entschädigung werden durch gesonderte Satzung nach Art. 

30 Abs. 2 KommZG i.V.m. Art. 20a GO (Entschädigungssatzung) geregelt.  
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§ 11 Wahl des Verbandsvorsitzenden 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Verbandversamm-

lung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertre-

ter eines Verbandsmitglieds sein. 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs 

Jahren oder – sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmit-

glieds – auf die Dauer dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der 

Zeit, für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvor-

sitzenden weiter aus. 

 

 

§ 12 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen.  

 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und 

erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeord-

nung kraft Gesetzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im 

Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben. 

 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbands-

vorsitzenden unbeschadet des § 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbstän-

digen Erledigung übertragen werden. 

 

(4) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der 

Schriftform. Das gilt nicht bei Geschäften, die für den Zweckverband einmalige 

Verpflichtungen von nicht mehr als 1.000,-- € mit sich bringen. 
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§ 13 Geschäftsstelle 

 

Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle bei der Gebietskörperschaft, die den 

Verbandsvorsitzenden stellt. Sie wird durch einen Geschäftsleiter geführt, der von der 

Verbandsversammlung zu bestellen ist. 

 

 

III. Verbandswirtschaft 

 

§ 14 Anzuwendende Vorschriften 

 

Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft entspre-

chend, soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes 

vorschreibt. Es findet die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-

sen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der Kame-

ralistik (Kommunalhaushaltsverordnung – Kameralisitik – KommHV-Kameralistik) An-

wendung. 

 

 

§ 15 Umlegungsschlüssel 

 

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Umlage nach dem 

Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder. § 6 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-

chend. 

 

 

§ 16 Kassenverwaltung 

 

Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden von der Verwaltung des Mitgliedes 

geführt, das den Verbandsvorsitzenden stellt. 
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§ 17 Jahresrechnung, Prüfung 

 

(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des Haushalts-

jahres aufzustellen und innerhalb von 12 Monaten örtlich zu prüfen. 

 

(2) Die Jahresrechnung wird vom Kreisrechnungsprüfungsamt des Landkrieses Wei-

ßenburg-Gunzenhausen geprüft, ehe sie der Verbandsversammlung zur Feststel-

lung und Entlastung vorgelegt wird. 

 

(3) Überörtliches Prüfungsorgan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband. 

 

(4) Nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkei-

ten stellt die Verbandsversammlung die Jahresrechnung alsbald fest und be-

schließt über die Entlastung. 

 

 

IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 18 Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Die Satzungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung von Mittelfran-

ken bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Bekanntmachung 

ihrer Satzungen vorgesehen Form auf diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen kön-

nen in der Geschäftstelle des Mitglieds, das den Vorsitzenden stellt, eingesehen wer-

den. 

 

 

§ 19 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

 

Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Vorsitzende 

und seine Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung un-

aufschiebbar ist. 
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§ 20 In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung 

von Mittelfranken in Kraft. Mit In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Verbandssatzung 

des Rettungszweckverbandes Schwabach vom 28.11.1975 (Regierungsamtsblatt Nr. 32, 

Seite 166 vom 28.11.1975) außer Kraft. 

 

Roth, den 08.11.2016 

 

 

 

Herbert Eckstein 

Landrat und Verbandsvorsitzender 


